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Einleitung

Streitigkeiten mit Wirtschaftsbezug wird in Deutschland seit jeher eine beson
dere Stellung eingeräumt. So können diese beispielsweise vor speziell eingerich
teten Kammern für Handelssachen unter Beteiligung von Handelsrichtern aus 
dem Kaufmannsstand verhandelt werden. Gerade grenzüberschreitende Wirt
schaftsstreitigkeiten, welche bedingt durch die Globalisierung immer häufiger 
entstehen, stellen staatliche Gerichte jedoch vor neue Herausforderungen. Vor 
dem Hintergrund abnehmender Eingangszahlen von Verfahren vor deutschen 
Zivilgerichten besteht die begründete Sorge, dass diese den Herausforderungen 
nicht mehr gewachsen sind.

Der Attraktivitätsverlust deutscher Zivilgerichte birgt dabei beachtenswerte 
Risiken für Rechtsentwicklung und Wirtschaft. In dieser Arbeit wird deshalb 
untersucht, wie Deutschland im Wettbewerb um internationale Wirtschaftsstrei
tigkeiten im Vergleich zu anderen Ländern aufgestellt ist. Im Rahmen dessen 
soll herausgearbeitet werden, welche Veränderungen insbesondere im Bereich 
der Zuständigkeitskonzentration, der personellen Besetzung und der Ausgestal
tung des Verfahrens vorgenommen werden können, um die Konkurrenzfähig
keit deutscher Gerichte im Rahmen des verfassungsrechtlich Zulässigen zu stär
ken. Ziel ist es, auf Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse einen Vorschlag 
zur Verbesserung der internationalen Ausrichtung deutscher Zivilgerichte zu 
formulieren.

A. Hintergrund

Die Globalisierung hat zu einer weltweiten Verflechtung von Wirtschaft und 
Politik geführt. Gleichsam sind auch das Recht und die Justiz von der Interna
tionalisierung betroffen, denn der Anstieg des internationalen Handels führt 
zwangsläufig zu einer Zunahme grenzüberschreitender Streitigkeiten.1 Trotz 
dieser Entwicklung verzeichnen deutsche Zivilgerichte seit Jahren einen Rück

1 Sakurada, in: Heldrich (Hrsg.), Herausforderungen des internationalen Zivilverfahrens
rechts, 1994, VII; vgl. auch Evas, Expedited Settlement of Commercial Disputes in the Euro
pean Union, 2018, S.  22; Rühl, in: Bork/Eger/Schäfer (Hrsg.), Ökonomische Analyse des Ver
fahrensrechts, 2009, S.  335.
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gang gerichtlicher Verfahren über Wirtschaftsstreitigkeiten.2 Dies gilt insbeson
dere für die Kammern für Handelssachen (im Folgenden auch „KfH“), an denen 
die Zahl erledigter Verfahren seit 2004 um mehr als 50 % gesunken ist.3 Ange
nommen wird, dass insbesondere große internationale Wirtschaftsstreitigkeiten, 
die besondere Herausforderungen mit sich bringen, in der Regel nicht vor deut
schen Zivilgerichten entschieden werden.4 Die mutmaßlichen Gründe hierfür 
sind vielfältig:5 So kommt es in diesen Fällen vor, dass die Vertragssprache (in 
der Regel Englisch) von der Verfahrenssprache abweicht, was die zeit und kost
spielige Übersetzung von Dokumenten erforderlich macht.6 Ebenso kann sich 
die behandelte Materie rechtlich wie tatsächlich als sehr komplex erweisen und 
seitens der Richter und Rechtsanwälte präzises Fach und Branchenwissen er
fordern.7 Oftmals bangen die Parteien zudem um die Preisgabe wohlgehüteter 
Geschäftsgeheimnisse durch öffentliche Verfahren8. Hinzu kommt regelmäßig 

2 Hoffmann, SchiedsVZ 2010, 96, 99 f.; ders., IWRZ 2018, 58; Köhler/Hudetz, BB 2020, 
2179 f.; Podszun/Rohner, BB 2018, 450 f.; Wagner, Rechtsstandort Deutschland im Wettbe
werb, 2017, S.  93 ff.; Wolf, NJW 2015, 1656 f.

3 Während die Zahl erledigter Verfahren 2004 noch bei 52.477 lag, ist diese bis 2021 kon
tinuierlich auf 21.151 gesunken, siehe Destatis Statistisches Bundesamt, Fachserie 10 Reihe 
2.1, Rechtspflege, 2017, S.  42, 2021, S.  44. Siehe auch Hoffmann, KfiH, 2011, S.  38; Wagner, 
Rechtsstandort Deutschland im Wettbewerb, 2017, S.  98 f.; ein Überblick findet sich auch bei 
den Hertog, Große internationale Wirtschaftsstreitigkeiten und staatliche Gerichte im 21. Jahr
hundert, 2021, S.  21.

4 Den Hertog, Große internationale Wirtschaftsstreitigkeiten und staatliche Gerichte im 
21. Jahrhundert, 2021, S.  24; vgl. Klose, DRiZ 2020, 264, 266 f.; Meller-Hannich/Nöhre, NJW 
2019, 2522, 2524; Podszun/Rohner, BB 2018, 450, 451. Siehe dazu zuletzt den von der BRD 
in Auftrag gegebenen Abschlussbericht zum Forschungsvorhaben „Erforschung der Ursa
chen des Rückgangs der Eingangszahlen bei den Zivilgerichten“ v. 21.4.2023 (im Folgenden 
„Abschlussbericht 2023“), abrufbar unter: https://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/
Fachinformationen/Abschlussbericht_Eingangszahlen_Zivilgerichte.html; zuletzt aufgeru
fen am 12.9.2023, S.  317, 326, 343 Rn.  22. Nach dem Bericht lässt sich der allgemeine Rück
gang der Fallzahlen an den Zivilgerichten zwar nicht auf eine Abwanderung an Schiedsgerich
te und ins Ausland zurückführen. Er stellt jedoch fest, dass für komplexe Wirtschaftsstreitig
keiten mit hohen Streitwerten, die trotz ihres sehr kleinen relativen Anteils eine hohe 
finanzielle Bedeutung auch für den Wirtschaftsstandort haben, in Deutschland kein attrakti
ves Gerichtsangebot besteht.

5 Zu den Herausforderungen vgl. auch das Diskussionspapier des Symposiums am 3.9. 
2018 in der Vertretung des Landes NordrheinWestfalen beim Bund zum Thema „Justizstand
ort Deutschland – Stärkung der Gerichte in Wirtschaftsstreitigkeiten“, IWRZ 2018, 234, 
236 f.; siehe auch Domhan, Internationale private Streitschlichtung, 2022, S.  32 ff.; Podszun/
Rohner, BB 2018, 450, 451. 

6 Graf von Westphalen, AnwBl 2009, 214; Wolf, RIW 2019, 258, 269; vgl. zu den Auswir
kungen der Verfahrenssprache Englisch im Schiedsverfahren Trittmann, AnwBl 2012, 35, 36. 
Siehe zuletzt den Abschlussbericht 2023 (s.o. Fn.  4), S.  11.

7 Podszun/Rohner, BB 2018, 450, 451; Thümmel, in: FS Kaissis, 2012, S.  1027, 1028 ff.; Wolf, 
RIW 2019, 258, 267; vgl. auch Wong, C. J. Q. 33 (2014), 205, 216.

8 Abschlussbericht 2023 (s.o. Fn.  4), S.  11.
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enormer Zeitdruck.9 Bei der internationalen Zuständigkeit deutscher Gerichte 
kann dies mitunter zu Problemen führen, sind diese doch in der Regel auf inner
staatliche Verfahren mit ganz anderen Anforderungen eingestellt.10 In der Folge 
vereinbaren Parteien internationaler Wirtschaftsstreitigkeiten vermehrt die Zu
ständigkeit privater Schiedsgerichte11 oder treffen Gerichtsstandsvereinbarun
gen zugunsten international ausgerichteter staatlicher Gerichte, wie zum Bei
spiel dem Commercial Court in London12. Dies birgt aus der Sicht des Staates 
die Gefahr, keine Rechtsfortbildung im Bereich des deutschen Handelsrechts 
betreiben zu können, was wiederum einen Verlust an Rechtssicherheit zur Folge 
hat.13 Die Attraktivität eines Rechtsstandortes hat zudem mittelbaren Einfluss 
auf die Wirtschaft, indem sie sowohl als wichtiger Standortfaktor für Unterneh
men gilt als auch die Ansiedlung von Rechtsanwaltskanzleien beeinflusst.14

Um dem weiteren Rückgang von Verfahren mit internationalem Bezug und 
den damit einhergehenden Nachteilen entgegenzuwirken, wird in Deutschland 
seit längerer Zeit die Einführung von Kammern für internationale Handelssa
chen (im Folgenden „KfiH“) diskutiert.15 Durch die Errichtung solcher speziell 
für internationale Handelssachen eingerichteter Kammern auf Landgerichts
ebene soll die Möglichkeit geschaffen werden, das Gerichtsverfahren in Zukunft 
vom ersten Schriftsatz bis zum rechtskräftigen Urteil auf Englisch zu durchlau
fen. Diesbezügliche Gesetzesentwürfe von 2010 und 2014 scheiterten jedoch 
jeweils am Ende der Legislaturperiode am Grundsatz der Diskontinuität.16

9 Podszun/Rohner, BB 2018, 450, 451; vgl. auch den Abschlussbericht 2023 (s.o. Fn.  4), S.  11.
10 Vgl. Calliess/Hoffmann, GLJ 10 (2009), 115, 120; Hoffmann, DRiZ 2009, 329, 331; 

Hoffmann, KfiH, 2011, S.  175; Maurer, ZRP 2009, 88, 89.
11 Vgl. dazu auch Hoffmann, SchiedsVZ 2010, 96, 101; zur steigenden Beliebtheit der 

Schiedsgerichte im internationalen Handel Wilske/Fox, Aust. Arb. Y.B. 2009, 383. Siehe auch 
den Abschlussbericht 2023 (s.o. Fn.  4), S.  341 Rn.  15.

12 So das Ergebnis der Studie „Factors Influencing International Litigantsʼ Decisions to 
Bring Commercial Claims to the London based Courts“ des British Institute of International 
and Comparative Law, 2015, S.  10, abrufbar unter: https://assets.publishing.service.gov.uk/
government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/396343/factors-influencing-inter 
nationallitigantswithcommercialclaims.pdf; zuletzt aufgerufen am 23.9.2023. Vgl. auch 
Pika, IWRZ 2016, 206.

13 Calliess/Hoffmann, GLJ 10 (2009), 115, 119 f.; Hoffmann, IWRZ 2018, 58, 59; Podszun/
Rohner, BB 2018, 450, 452 f.; Raeschke-Kessler, AnwBl 2015, 822 f.; Thomale, in: FS Kronke, 
2020, S.  1597, 1602 f.; Trittmann, AnwBl 2012, 35.

14 Fleischer/Bong/Cools, RabelsZ 81 (2017), 608, 660; Grohmann, Internationalisierung 
der Handelsgerichtsbarkeit, 2022, S.  13; vgl. auch Rösler, Europäische Gerichtsbarkeit auf 
dem Gebiet des Zivilrechts, 2012, S.  479 f.; zu Kanzleien vgl. auch Calliess/Hoffmann, AnwBl 
2009, 52; Wilske/Fox, Aust. Arb. Y.B. 2009, 383, 386 ff.

15 Vgl. BT-Drs. 17/2163 v. 16.6.2010; BT-Drs. 18/1287 v. 30.4.2014; BT-Drs. 19/1717 v. 18.4. 
2018.

16 Rühl, JZ 2018, 1073, 1076; Wagner, Rechtsstandort Deutschland im Wettbewerb, 2017, 
S.  213.
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Der Ausstieg Großbritanniens aus der EU hat die Debatte erneut entfacht.17 Es 
wird erwartet, dass der Rechtsstandort London durch den Brexit und das damit 
einhergehende Ende der Urteilsfreizügigkeit britischer Urteile in der EU an At
traktivität verlieren wird.18 In einem dritten Anlauf hatte der Gesetzesentwurf 
zur Einführung von KfiH 2018 deshalb ein weiteres Mal zum Ziel, den Gerichts
standort Deutschland attraktiver zu gestalten, um „bedeutende wirtschaftsrecht
liche Verfahren anzuziehen, die bisher entweder vor Schiedsgerichten oder im 
englischsprachigen Ausland verhandelt werden“19. Das war gerade in Anbetracht 
der wenigen im Gesetzesentwurf vorgesehenen Neuerungen – im Prinzip sollte 
lediglich Englisch als Verfahrenssprache an KfH eingeführt werden – ein sehr 
ambitioniertes Ziel.20 Zu berücksichtigen ist zudem, dass die Bemühung um die 
Attraktivität des eigenen Gerichtsstandortes kein in Deutschland angesiedeltes 
Einzelphänomen ist. Vielmehr wird innerhalb der EU spätestens seit Einleitung 
des Brexit ein schnell wachsender Wettbewerb der Justizstandorte beobachtet.21 
So arbeitet nicht nur der deutsche Gesetzgeber an einer Veränderung des status 
quo, sondern auch Belgien, Frankreich und die Niederlande, um nur einige euro
päische Beispiele zu nennen,22 haben sich zum Ziel gesetzt, ihre Verfahrensord
nungen an den veränderten internationalen Bedarf anzupassen.23 Auch außer
halb der EU sind im letzten Jahrzehnt diverse International Commercial Courts 
entstanden: Zu diesen zählen beispielsweise die Dubai International Financial 

17 Siehe z.B. Curschmann, IWRZ 2018, 241 f.; Hoffmann, DRiZ 2018, 6, 7; ders., IWRZ 
2018, 58; Pfeiffer, BB 2017, Die erste Seite 2017, Nr.  50; Podszun/Rohner, BB 2018, 450.

18 Siehe u. a. den Hertog, Große internationale Wirtschaftsstreitigkeiten und staatliche 
Gerichte im 21. Jahrhundert, 2021, S.  16 f.; Grupp, EuZW 2017, 974, 979; Pfeiffer, BB 2017, 
Die erste Seite 2017, Nr.  50; Podszun/Rohner, BB 2018, 450; Rühl, JZ 2018, 1073, 1074 f.; 
kritisch dazu Domhan, Internationale private Streitschlichtung, 2022, S.  64; Grohmann, In
ternationalisierung der Handelsgerichtsbarkeit, 2022, S.  289; Merret/Sommerfeld, Eur. Rev. 
Priv. L. 2020, 627, 662. Siehe dazu auch: Van Calster, in: Brekoulakis/Dimitropoulos (Hrsg.), 
International Commercial Courts, 2022, S.  501 ff.

19 BT-Drs. 19/1717, S.  2.
20 So auch Köhler/Hudetz, BB 2020, 2179. Vgl. auch Grohmann, Internationalisierung der 

Handelsgerichtsbarkeit, 2022, S.  17.
21 Grohmann, Internationalisierung der Handelsgerichtsbarkeit, 2022, S.  4; Hess, Europä

isches Zivilprozessrecht, 2.  Aufl. 2021, S.  965 Rn.  14.33; Hoffmann, IWRZ 2018, 58 f.; Pfeiffer, 
IWRZ 2020, 51, 52; Podszun/Rohner, BB 2018, 450; Rühl, JZ 2018, 1073, 1078; zum Begriff 
des Wettbewerbs der Justizstandorte siehe Wagner, Rechtsstandort Deutschland im Wettbe
werb, 2017, S.  23 ff.; vgl. auch Vogenauer, in: Eidenmüller (Hrsg.), Regulatory Competition, 
2013, S.  227, 230 ff. 

22 Freilich existieren weitere Beispiele in Europa z.B. in der Schweiz; siehe Lein, in:  
Kramer/Sorabji (Hrsg.), International Business Courts, 2019, S.  115, 116 ff.

23 Vgl. Antonopoulou/Themeli, The Domino Effect of International Commercial Courts 
in Europe – Who‘s next?; Wilske/Markert/Bräuninger, SchiedsVZ 2018, 134, 157 f.; vgl. zu 
den Niederlanden u. a. Kern/Dalitz, ZZPInt 2016, 119 ff.; Lobach, IWRZ 2017, 256 ff.
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Center Courts24, die Abu Dhabi Global Market Courts25, der China International 
Commercial Court26 sowie der Singapore International Commercial Court27. 
Die – teilweise bereits umgesetzten – Initiativen der anderen Staaten gehen je
doch im Hinblick auf ihren Umfang über das ursprüngliche Gesetzesvorhaben 
der KfiH weit hinaus.28

Vor dem oben erläuterten Hintergrund erscheint es mehr als fraglich, ob die 
Einführung von Englisch als Verfahrenssprache genügt, damit deutsche Zivilge
richte im europäischen und globalen Wettbewerb um grenzüberschreitende 
Wirtschaftsstreitigkeiten bestehen können.29 Sowohl in der Praxis als auch in der 
rechtswissenschaftlichen Literatur wird deshalb eine darüber hinausgehende in
ternationale Ausrichtung der Zivilgerichte gefordert;30 so finden sich Vorschläge 
zur Reform weiterer Verfahrensaspekte sowie zur Verbesserung der Ausstattung 
der Gerichte oder Schulung der Richter. Diskutiert wird vor diesem Hintergrund 
ferner, ob man sich auf die Einrichtung von KfiH beschränken soll oder den 
Schritt zu einem German International Commercial Court wagt. Auf politischer 
Ebene gibt – nach Ablehnung eines Gesetzesentwurfs des Bundesrates –31 zu

24 Siehe dazu: https://www.difccourts.ae/; zuletzt aufgerufen am 23.9.2023.
25 Siehe dazu: https://www.adgm.com/adgmcourts; zuletzt aufgerufen am 23.9.2023.
26 Siehe dazu: http://cicc.court.gov.cn/html/1/219/208/209/1316.html; zuletzt aufgerufen 

am 23.9.2023.
27 Siehe dazu: https://www.sicc.gov.sg/aboutthesicc/establishmentofthesicc; zuletzt auf

gerufen am 23.9.2023.
28 So auch Lehmann, in: Kramer/Sorabji (Hrsg.), International Business Courts, 2019, S.  83.
29 Dies verneinen u. a. Curschmann, IWRZ 2018, 241, 242; Grohmann, Internationalisie

rung der Handelsgerichtsbarkeit, 2022, S.  301 f., 355 ff.; Hoffmann, IWRZ 2018, 58; Köhler/
Hudetz, BB 2020, 2179, die dies als „fernliegend“ bezeichnen; Podszun/Rohner, Staatliche 
Gerichte für wirtschaftsrechtliche Streitigkeiten stärken, 2017, S.  22; Rühl, JZ 2018, 1073, 
1078; Wagner/Arntz, in: Chen/Janssen (Hrsg.), Dispute Resolution in China, Europe and 
World, 2020, S.  3, 16 ff.; skeptisch dazu auch Stürner, JZ 2019, 1122, 1124.

30 So z.B. Curschmann, IWRZ 2018, 241, 242; den Hertog, Große internationale Wirt
schaftsstreitigkeiten und staatliche Gerichte im 21. Jahrhundert, 2021, S.  139 ff.; Hoffmann, 
KfiH, 2011, S.  175 ff.; Grohmann, Internationalisierung der Handelsgerichtsbarkeit, 2022, 
S.  355 ff.; Köhler/Hudetz, BB 2020, 2179, 2181 ff.; Podszun/Rohner, ZRP 2019, 190 ff.; Rapp, 
GVRZ 2020, 2 Rn.  4 ff.; Wagner, Rechtsstandort Deutschland im Wettbewerb, 2017, S.  216 ff.; 
Wagner/Arntz, in: Chen/Janssen (Hrsg.), Dispute Resolution in China, Europe and World, 
2020, S.  3, 17 ff.; Wolf, RIW 2019, 258, 267 ff. Für einen European Commercial Court hinge
gen Domhan, Internationale private Streitschlichtung, 2022, S.  116 ff.; Pfeiffer, ZEuP 2016, 
795, 797 ff.; Rühl, Building Competence in Commercial Law in the Member States, Study for 
the JURI Committee of the European Parliament, 2018, S.  58 ff.; dies., Am. J. Int’l L. 115 
(2021), 11 ff.; dies., in: Kämmerer/Schäfer (Hrsg.), Brexit, 2021, S.  195, 205 ff.; siehe dazu im 
Überblick auch Grohmann, Internationalisierung der Handelsgerichtsbarkeit, 2022, S.  244 ff.

31 Siehe dazu: BT-Drs. 20/1549; Gesetzentwurf des Bundesrates, Entwurf eines Gesetzes 
zur Stärkung der Gerichte in Wirtschaftsstreitigkeiten. Die Vorschläge der vorausgehenden 
Justizministerkonferenz befürwortend: Podszun/Rohner, ZRP 2019, 190. Siehe auch den –   
ebenfalls dem Schicksal der Diskontinuität zum Opfer gefallenen – Vorgänger: BTDrs. 
19/30745.
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letzt ein Gesetzesentwurf der Bundesregierung von 2023 zur Stärkung des Jus
tizstandortes Deutschland durch Einführung von Commercial Courts und der 
Gerichtssprache Englisch in der Zivilgerichtsbarkeit (sog. JustizstandortStär
kungsgesetz) Hoffnung auf Besserung. Der Entwurf sieht vor, den Ländern u. a. 
die Möglichkeit einzuräumen, Englisch als Verfahrenssprache für bürgerliche 
Rechtsstreitigkeiten zwischen Unternehmern an den Zivilgerichten einzuführen 
sowie eine Eingangsinstanz auf OLGEbene zu schaffen und länderübergreifend 
bestimmte Verfahren an einem Gerichtsstandort zu konzentrieren.32 

B. Gang der Untersuchung

Die Diskussion um die Einführung deutscher International Commercial Courts 
bewegt sich in einem komplex geflochtenen Netz aus unterschiedlichsten Inter
essen und Anforderungen. So stellt sich einerseits die Frage des gesamtgesell
schaftlichen Nutzens solcher Vorhaben und der Zielrichtung seiner Treiber, an
dererseits des Bedarfs aus Sicht der Parteien. Ferner besteht der Rechtsstandort 
Deutschland nicht lediglich aus einem Monopolisten in Form staatlicher Gerich
te, sondern umfasst daneben auch alternative Streitbeilegungsmechanismen, 
wie insbesondere das Schiedsgerichtsverfahren. Bei der Errichtung eines neuen 
Spezialspruchkörpers bedarf es damit auch der Klärung der grundsätzlichen 
Frage, wie dieser auf dem Markt im Verhältnis zu den anderen Anbietern von 
Streitbeilegungsformen zu positionieren ist. Miteinbezogen werden muss au
ßerdem, dass es sich bei staatlicher Streitbeilegung nicht um eine reine Dienst
leistung handelt, die allein der Befriedigung privater Interessen dient.33 Viel
mehr sind die (verfassungs)rechtlichen Bedingungen zu berücksichtigen, in 
deren Rahmen ein solches Gericht entstehen kann.34 Zu guter Letzt sind auch 
die Auswirkungen auf die übrige Rechtslandschaft miteinzubeziehen.

Vor dem Hintergrund dieser Diskussion soll die Arbeit einen Beitrag zum 
Verständnis moderner gerichtlicher Streitbeilegung und des Zusammenspiels 
von subjektiven Parteiinteressen und verfassungsrechtlichen Prinzipien leisten. 
Die praktisch bedeutsame Ausgangsfrage ist, wie Zivilverfahren vor deutschen 
staatlichen Gerichten für Parteien internationaler Wirtschaftsstreitigkeiten vor 
dem Hintergrund des stetig wachsenden Wettbewerbs um juristische Dienstleis
tungen – in Europa, aber auch weltweit – attraktiver gestaltet werden können. 
Dabei ist das Ziel einer stärkeren Internationalisierung nicht als Selbstzweck zu 

32 BR-Drs. 374/23, Gesetzesentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur 
Stärkung des Justizstandortes Deutschland durch Einführung von Commercial Courts und der 
Gerichtssprache Englisch in der Zivilgerichtsbarkeit (Justizstandort-Stärkungsgesetz), S.  13.

33 Wagner, Rechtsstandort Deutschland im Wettbewerb, 2017, S.  21.
34 Vgl. dazu auch den Hertog, Große internationale Wirtschaftsstreitigkeiten und staatli

che Gerichte im 21. Jahrhundert, 2021, S.  19 f.
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verstehen. Vielmehr geht es darum, eine „effiziente Organisation der Rechts
schutzindustrie“35 im Bereich der internationalen Wirtschaftsstreitigkeiten zu 
erreichen.

Die Arbeit gliedert sich in drei Teile. Im ersten Teil wird das eben benannte 
Spannungsfeld untersucht, in dem sich eine mögliche Reform bewegt. Zunächst 
werden die mit einer Reform verfolgten Ziele und damit in Zusammenhang ste
henden Herausforderungen aus Sicht des Staates – also des Anbieters von Zivil
verfahren – herausgearbeitet. Sodann wird untersucht, ob aus Sicht möglicher 
Parteien internationaler Wirtschaftsstreitigkeiten – der Nachfrager – ein Bedarf 
an einer deutschen Variante staatlicher spezialisierter Streitbeilegung besteht 
und was dabei im Hinblick auf die Verfahrensausgestaltung von Bedeutung ist. 
Auf dieser Grundlage wird herausgearbeitet, welche Verfahrensaspekte für die 
Attraktivität eines Rechtsstandortes im Wettbewerb aber auch zur Erreichung 
der überindividuellen Reformziele ausschlaggebend sind. Dadurch wird ein 
Rahmen geschaffen, in dem sich ein möglicher Reformvorschlag entwickeln 
kann und an dem sich der zweite und dritte Teil der Arbeit ausrichten.36

Im sich anschließenden zweiten Teil der Dissertation wird der status quo in 
Deutschland betrachtet. Aufgrund des bereits erwähnten Wettbewerbs der Jus
tizstandorte bietet es sich an, nicht innerhalb der eigenen Landesgrenzen zu 
verharren, sondern einen Blick ins Ausland zu werfen und sich der Methode der 
Rechtsvergleichung zu bedienen, um so auf die Erfahrungen und Lösungen an
derer Länder zurückgreifen zu können.37 Der deutsche status quo wird folglich 
nicht isoliert betrachtet, sondern in Vergleich gesetzt mit zwei modernen aus
ländischen Modellen gerichtlicher Streitbeilegung in internationalen Wirt
schaftsstreitigkeiten, nämlich dem Singapore International Commercial Court, 
als Beispiel für einen im Common Law angesiedelten International Commercial 
Court sowie dem Netherlands Commercial Court, als Beispiel für einen moder
nen europäischen International Commercial Court. Der Vergleich orientiert 
sich an den Verfahrensaspekten, die im ersten Teil herausgearbeitet wurden. 
Durch die Analyse der verschiedenen Vorgehensweisen und der dahinterstehen
den (verfassungsrechtlichen) Gründe werden die jeweiligen Stärken und Schwä
chen der drei Länder vor dem Hintergrund ihrer Zielsetzung herausgearbeitet.

Im Anschluss widmet sich die Schlussbetrachtung – beruhend auf den Ergeb
nissen des ersten und zweiten Teils – dem bestehenden Änderungspotential in 
Deutschland und damit dem Erkenntnisziel der Arbeit. Der Schwerpunkt wird 

35 Vgl. Schmidtchen/Bier, in: Bork/Eger/Schäfer (Hrsg.), Ökonomische Analyse des Ver
fahrensrechts, 2009, S.  51, 80.

36 Zum zweigeteilten Anforderungsfeld siehe auch Podszun/Rohner, NJW 2019, 131, 132.
37 Vgl. Zweigert/Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung, 3.  Aufl. 1996, S.  15; siehe 

auch Gascón Inchausti, in: Hess (Hrsg.), Europäisches Insolvenzrecht, 2019, S.  111, 114 ff.; im 
Hinblick auf die Bedeutung der Rechtsvergleichung im Rahmen des Wettbewerbs der Rechts
standorte siehe auch Huber, in: Hess (Hrsg.), Europäisches Insolvenzrecht, 2019, S.  77, 100.



8 Einleitung

insbesondere auf der Frage liegen, wie ein deutscher International Commercial 
Court institutionell am besten zu verankern ist und wie durch Zuständigkeits
konzentrationen und die Hinzuziehung von Laienrichtern eine optimale Spezi
alisierung der Gerichte erreicht werden kann. Ferner ist zu fragen, wer die Par
teien vor den zuständigen staatlichen Spruchkörpern vertreten kann und welches 
weitere Änderungspotential im Verfahrensrecht (z.B. im Bereich des Öffentlich
keitsgrundsatzes und des Instanzenzuges, im Umgang mit ausländischem Recht 
und im Hinblick auf die Prozesskostenregelungen) besteht.
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Internationale Wirtschaftsstreitigkeiten vor staatlichen 
Gerichten – Reformziele, Nutzen, Herausforderungen

A. Einführung

Die Reformbestrebungen im Hinblick auf den gerichtlichen Umgang mit grenz
überschreitenden Wirtschaftsstreitigkeiten bewegen sich wie angedeutet im 
Spannungsfeld der Interessen aller Beteiligten und lassen sich somit aus ver
schiedenen Blickwinkeln betrachten. Vor dem Hintergrund, dass jeder Rechts
reform ein bestimmtes vom Gesetzgeber angestrebtes Ziel zugrunde liegt,1 
dient die Perspektive des Anbieters staatlicher Justizdienstleistungen, sowohl 
als Ausgangspunkt als auch als Grenze jeglicher Reformbestrebungen, gibt also 
einen Rahmen des Umsetzbaren vor. Im Folgenden wird zunächst die Sicht des 
„Anbieters Staat“2 in Form des deutschen Gesetzgebers, der Regierung und der 
Gerichte eingenommen.3

Dabei soll es eingangs um die Frage gehen, warum der Staat ein Interesse 
daran hat, seine Verfahrensordnung zu ändern, um in privaten, grenzüberschrei
tenden Wirtschaftsstreitigkeiten als attraktiver Entscheider zu fungieren, und 
welche Ziele mit einer eventuellen Reform des Zivilverfahrens angestrebt wer
den (B.).

Daran anschließend stellt sich die Frage nach der anzustrebenden Ausrichtung 
und Reichweite einer möglichen Reform. Internationale Wirtschaftsstreitigkei
ten werden nicht ausschließlich vor staatlichen Gerichten im In oder Ausland 
entschieden, sondern auch vor privaten Schiedsgerichten.4 Bei der Reflektion 
des status quo ist somit auch zu entscheiden, in welchem Verhältnis mögliche 
spezialisierte Gerichtsverfahren zu privaten Schiedsverfahren stehen sollen. Da

1 Vgl. Gaul, AcP 168 (1968), 27, 35.
2 Zur Bezeichnung der Nationalstaaten als Anbieter siehe Hoffmann, KfiH, 2011, S.  44; 

Themeli, The Great Race of Courts, 2018, S.  182 ff. Siehe auch Domhan, Internationale priva
te Streitschlichtung, 2022, S.  22.

3 Vgl. zur Zusammensetzung des Anbieters staatlicher Justizdienstleistungen Themeli, 
The Great Race of Courts, 2018, S.  187 f.; vgl. auch Wagner, Rechtsstandort Deutschland im 
Wettbewerb, 2017, S.  58 ff.

4 Von einem Wettbewerb mit der Schiedsgerichtsbarkeit geht auch der Gesetzesentwurf 
zur Einführung von KfiH aus, BT-Drs. 19/1717, S.  2; siehe auch Raeschke-Kessler, AnwBl 
2015, 822 ff.
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